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Fachschule für Sozialpädagogik:
Qualifizierungsmaßnahme für Ergänzungskräfte

1. Bildungsziel: Weiterqualifizierung von Ergänzungskräften mit Berufserfahrung zur Staatlich anerkannten
Erzieherin / zum Staatlich anerkannten Erzieher (ggf. Erwerb der Fachoberschulreife)

2. Art und Dauer
des
Bildungsganges:

Der berufsbegleitende Bildungsgang mit integriertem Berufspraktikum dauert 3 Jahre.
Beginn: jeweils Schuljahresbeginn (01.08.)

Stundentafel

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Deutsch / Kommunikation
Fremdsprache: Englisch
Politik / Gesellschaftslehre
Naturwissenschaften

Fachrichtungsbezogener Lernbereich

Sozialpädagogische Theorie und Praxis

Bildungsbereiche in der Kinder- und Jugendarbeit:
●  musisch-kreative Gestaltung / Spiel 
●  Sprache(n) / Medien 
●  Natur / kulturelle Umwelt(en) 
●  Gesundheit / Bewegung 

Religionslehre / Religionspädagogik
Projektarbeit
Praxis in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Differenzierungsbereich

Der Bildungsgang ist berufsbegleitend organisiert in Form von:

 Präsenzunterricht in der Schule
(Abendunterricht an zwei Wochentagen sowie Unterricht am Samstag
im Umfang von ca. 10 Terminen pro Schuljahr)

 Selbstlernphasen
(organisiert, angeleitet und begleitet durch Lehrkräfte)

 Lernen am anderen Ort (in der Praxis)
(spezielle Unterrichtsinhalte, Praxis, Projektarbeit, Berufspraktikum)
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3. Aufnahme-
voraussetzungen

Die Aufnahme in den Bildungsgang erfordert:

3.1 mindestens den Hauptschulabschluss

3.2 eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens 5 Jahren in Vollzeitform (bei
Teilzeit entsprechend länger)
(Ein Teil der Praxiszeiten, die während der Maßnahme noch erbracht werden,
kann ggf. auch berücksichtigt werden)

3.3 einen Arbeitsvertrag in einer anerkannten sozialpädagogischen Einrichtung
während der Ausbildung mit mindestens der Hälfte der tariflichen
Wochenarbeitszeit

3.4 einen einschlägigen Berufsabschluss:
Staatlich geprüfte(r) Kinderpflegerin / Kinderpfleger
Staatlich geprüfte(r) Sozialhelferin / Sozialhelfer
oder eine berufliche Qualifikation im Sinne des § 28 APO-BK, Anlage E
Ergänzungskräfte, die nicht über eine dieser Vorgaben verfügen, müssen vor
Eintritt in die Maßnahme den Berufsabschluss durch eine Externenprüfung
erwerben

4. Erforderliche
Unterlagen:

4.1 Nachweis des Hauptschulabschlusses

4.2 tabellarischer Lebenslauf (Rückseite des Anmeldeformulars)

4.3 Nachweis der Abschlussprüfung zur Staatlich geprüften Kinderpflegerin / zum
Staatlich geprüften Kinderpfleger, zur Staatlich geprüften Sozialhelferin / zum
Staatlich geprüften Sozialhelfer oder eine berufliche Qualifikation im Sinne des
§ 28APO-BK, Anlage E

4.4 Nachweis einer einschlägigen Berufstätigkeit von mindestens 5 Jahren
(Anrechenbarkeit der Maßnahme?) in Vollzeitform; bei Teilzeitkräften verlängert
sich die geforderte Berufstätigkeit entsprechend

4.5 Daten zur Kontaktmöglichkeit mit der Einrichtung:
Leitung, Anschrift, Telefon, E-Mail

5. Abschlussprüfung: Die Abschlussprüfung entspricht der Prüfung des Regelsystems:
 3 fächerübergreifende Klausuren und ggf. mdl. Prüfungen
 Den Abschluss des Bildungsganges bildet das Kolloquium zum

Anerkennungsjahr (Bezug zur Projektarbeit ist möglich)

Das Zeugnis weist alle Fächer der Stundentafel des Regelsystems (einschl. Praxis +
Projektarbeit) aus.

6. Berufs
bezeichnung:

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Bildungsganges ist die Berechtigung verbunden, die
Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzieherin / Staatlich anerkannter Erzieher“ zu
führen.

7. Aufwendungen: Mit Aufwendungen für Kopien, ggf. Bücher, Exkursionen, Workshops oder externe
Referenten muss gerechnet werden.

8. Fahrtkosten: Fahrtkosten werden nicht erstattet.

9. Anmeldeschluss: 28. Februar.
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Wirtschaftsschulen des Kreises Steinfurt
Berufskolleg mit Beruflichem Gymnasium

Bahnhofstraße 28, 48565 Steinfurt, Telefon 02551 / 70190, Telefax 02551 / 701938

Fachschule für Sozialpädagogik:
Qualifizierungsmaßnahme für Ergänzungskräfte

Name: _________________________ Vorname: ___________________________________

Geburtsdatum: Geburtsort:

Geschlecht (M/W): Konfession:

Staatsangehörigkeit: Spätaussiedler:  ja  nein

Straße/Nr.:

Postleitzahl/Ort:

Telefon: _________________________

Mobil: _________________________

E-Mail: _________________________

Schulabschluss

Berufsabschluss

Gegenwärtige
Einrichtung

(Name, Anschrift,
Telefon, Mail,
Name der Leitung)

Dauer d. einschlägigen
Berufstätigkeit(en)

_______________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragsstellers
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L E B E N S L A U F

Stand: Nov. 2009


